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werden, WeNn dıe ula den Sakramenten zugelassen würde
un sıch doch N1C dıe Krfüllung ihrer religıösen Pfilichten
kümmern würde. Die Gläubigen würden sıch dann ehben9

könne N1C chlımm SCHN, WEN iIna  an Kınder pPrFO-
testantisch erziehen lasse, un die (zefahr Sroß daß manche
das schlechte e1spie der uha nachahmen würden

Nun cheıint 109a qaber N1IC können, daß sıch
der Beichtvater mı1 ruhıgem (Jewissen dieses Urteil bılden
konnte Es ist nämlıch oh! S eachten, daß sich be1i ul1a
N1C eCINe Gewohnheitssünderin handelt, dıe durch e1n

mächtiges rel1g1öses TIieDNIS Z Sinnesänderung veranlaßt
wurde. u11a ıst vielmehr e1Nne KRückfällige, da SIC Ja der Heımat
Ööfters cie akramente empüng. Außerdem ist. die Pflicht der
uha, C1IN echt katholısches „eDen JE iühren, besonders schwer,
weıl S}E ja auch qauf Mannn und ınd Rü  1ıcCH nehmen muß
Die Erfüllung ihrer religı1ösen Pihchten 1st 9aDer Tür S16 leicht
Von außen werden 1Nr keine Schwierigkeiten gemacht sıind
auch keine besonderen Schwierigkeiten vorhanden, weıl

sıch 1er N1IC dıe Unterdrückung plötzlich e._

wachenden Leidenschaft nande dıe HTC ıhre Lockungen den
ersian Tn den iıllen SCAWAC Wenn qaher TOLZdem
ul1a wıeder rückTällig wurde s1e INa  —_ WITKULIC N1IC
e1INn auf welchen TUn hın der Beichtvater das eIi wähnte Urteil
sich bilden können Sicherlich der Fragesteller
auch keine edenken SCIDET Handlungsgsweise bekommen,

die u11a 156 die Absolutionsverweigerung veranlaßt
worden WAarrc, iıhre relıg1ösen Pilıchten gewissenhaft ertIulien
egen des Mißerfolges qaher meınt WAaTIe vielleicht hesser
SEWESECN der u11a sofort dıe Lossprechung erteijlen un S16
ZUrr eıirıgen rfüllung ihrer relıgıösen Pflichten ermahnen.
ber be1l dem SanzZen oriebDen der u11a annn INan N1C VeOeI-

nünftigerweılse erwarten, daß S16 eıfrıger als bisher praktiziert
Man qalso.. NULr eEeINn schweres öffenthches Argernis

gehabt Der Beichtvater hat deshalhb reC gehandelt WE l
der u11a vorerst dıe akramente verweigerte ur SI dAa-
durch aqauch NiC S Sinnesänderunge veranlaßt wurde doch
C1IH öffentliches ATgern1s vermleden

unstLier (Westf IIr erıber: OoNnNe M (aD
(Die Kestitutronspilicht 72 KOonkurs ımd Ausgleich.)

HKs SC1I HLLr gestattet, Aıe moraltheologische bhandlung her
diesen Gegenstand, dıe sıcCh 19258, 791 ft Zeitschriit
fIindet, nach der juristischen eıle Biıldet © ja das
Wesen olcher „Grenziragen daß i1her S1E erst ann vVo
Klarheit NNECN, WECNLN S1e VON mehreren Seiten hetrachtet
werden



767

Festhalten INUSSCH WIL zunächst ECIHe doppelte Gliederung:
Konkurs gerichtlicher Ausgleıich außergerichtlicher A us-

glei Gewöhnliche, strafrechtlich belanglose T4 welches
Wort Ausgleich un Konkurs SICH begreitt), fahrlässige
Xi nd betrügerische Krıda

Grundlage bhıldet N1C die Uberschuldung, das ber-
16E9CN  > der Passiven ber che Aktıven, sondern die ahlungs-
unfähigkeit, das ist die Unmöglichkeit, che ällıgen Chulden C Oezahlen ‘1n Betrieh kann überschuldet SC1IN uıund braucht OCH
N1IC T1 ANZUSALEN, WEeNN eben dıe Forderungen noch NiCcC
fällıg sınd un USSIC besteht daß Urc glückliche (‚eschäfte
das Passıyum nächster Zeıt schwıinden wırd mgekehrt muß
selbst B ktıves Unternehmen E anmelden, „‚Zahlun-
9EN einstellen WENN i1hm augenblicklich die Mıttel tehlen
drängende Gläubiger d beirjedigen. in Wiırklichkei IsSt. jedes
allıte escha me1lst quch überschuldet;: moraltheologisch mag
aber dieser Unterschied N1IC unbeachtlich SCIH
I} kann CIHNEe Firma ebensogut anmelden WI1€e Ci1IHNeEe E1inzel-

PETSON omMmm YAx: onkurs, öst dıeser dıe Fırma 9111
während SIC hbeim Ausgleich weıter bestehen annn Die Gläubiger
en keinen Kınfluß, entscheıden, ob un unter weichen
Bedingungen SI dem Konkurse zustimmen ; oh! aher äng
dıe Abnahme, Änderung, lehnung des VO Schu  Nner e_
statteten Ausgleichsvorschlages VO  —_ iıhnen abh Der außergericht-
Iıche Ausgleich”bedarf einstimmiger Annahme, eım gerichtlichen”
Ausgleich genugt C1INE gesetzlıch estimmte Mehrheit daß
diıe der Minderher gebliebenen Gläubigertrotz Widerstrebens

iıhn gebunden SINd. Moraltheologisch INUSSEN 9a1sS0 aUusS-
einanderhalten, daß ersten Ausgleichsfalle der Gläubiger
mehr mınder ıreıwillig C1INEN eıl SCIHET Forderung nachla
während zweılten Falle neben den nachlassenden Gläubigern
olche stehen können, diıe sıch wıder ıhren ıllen mıt dem Erhalt

Leıles ihres (uthabens egnügen ILUSSCH (100perzentige
Ausgleiche gehören großen Seltenheiten). Übrigens Hnesteht
auch ersten die Freiwilligkeit MMe1IST bloß darıin, (  aß
der Gläubiger gute Miene ZU hbösen p1ıe mac weıl. &
urchtie uUrc Ablehnung den Schuldner konkurs reiben
un dann gal nıchts bekommen DiIie Kosten des Konkurs-
verfahrens sınd nämlıch außerordentlich 91681 un auch der
Moraltheologe, der VON Kestitutionspflicht Spricht mu} üÜüber-
egen, oh un W IC weıt dıeselhben OIn Schuldner selhst VeCI-
ursacht sınd und ıhm er Z Last fal Denn es gıbt eide
Konkursmasseverwalter dıe Del iıhrem mite nıcht den
Schuldner un nıcht die Gläubiger, sondern hbloß den
CISENEN (Gewinn denken Im Konkurse aßt der Gläubiger über-
aup nıchts ach muß sich notgedrungen mIı der Konkurs-



quote —‘begnügen‚_ quote \begnugen‚ ‘ behält «aber ly‘äüch ‘ j1iristiws.'ch-—'dié_' _‚Mögii‘cfiiieit_‚  _ innerhalb der Verjährungszeit später wieder Ersatz zu fordern.  _ Bei Behandlung der Restitutionspflicht müssen wir wohl  wieder die Krida, die ohne Verschulden des Debitors, etwa  n  durch Mißernte; Hochwasser, unkontrollierbare Diebstähle der  Angestellten verursacht wurde, von jener trennen, wo den De-  bitor ein gewisses Verschulden trifft. — Daß für letzteres das  gerichtliche Urteil nicht immer maßgebend sein kann, zeigt der  Verfasser des hier besprochenen Aufsatzes an einem einleuch-  tenden Beispiel. Wir müssen ferner unterscheiden, ob ein Privat-  mann, ein KEinzelkaufmann oder eine Wirtschaftsgesellschaft  fallit. wurde. Der Privatmann, der z. B. festen Gehalt bezieht  und kein Lager halten muß, ist am stärksten den Unsicher-  heiten des Wirtschaftsverkehres entrückt und kann daher am  leichtesten eine Zahlungsunfähigkeit vermeiden. Andererseits  fehlt ihm oft die Fähigkeit, seinen Vermögensstand klar zu  erkennen. Im allgemeinen wird man dem Berufskaufmanne und  Geschäftsinhaber größere Verantwortlichkeit anlasten, weil er  zufolge seines Berufes in Geldangelegenheiten Erfahrung und  Vorsicht besitzen soll. Die Organe einer Wirtschaftsgesellschaft,  z. B. der Vorstand einer Genossenschaft, sind zwar juristisch  verantwortlich, doch ist bei ihnen zu prüfen, wie weit sie tat-  sächlich frei in ihrem Handeln ‚ssind, wie stark etwa Gedeih und  v  Verfall des Unternehmens vom Willen und "Eifer der übrigen  Mitglieder abhängen, wie hoch ihre Bezüge waren u. s. w.  Die Tatsache, ob eine Krida verschuldet oder unverschuldet  ist, läßt sich leider auch aus den Gerichtsakten nicht immer  genau feststellen. Manche leichtfertige Krida wird durch die  Gunst verschiedener Umstände als unverschuldet behandelt  und umgekehrt büßt mancher Kridatar bloße Zahlungsunfähig-  keit mit gerichtlicher Strafe, obwohl ihn an dieser keine Schuld  traf. Fahrlässige Krida besteht z. B. darin, daß der Schuldner  übermäßigen Aufwand treibt, leichtsinnig Kredit benützt oder  gewährt, fahrlässig in Kenntnis seiner Zahlungsunfähigkeit neue  Schulden macht oder zahlt oder dem Gerichte nicht rechtzeitig  seine . Zahlungsunfähigkeit meldet. Betrügerisch handelt da-  gegen, wer zwecks Schädigung seiner Gläubiger Vermögens-  bestandteile verheimlicht, nicht bestehende Schulden vorschützt  S  u. s. w. ($$ 486, 205 a. österr. Strafgesetz).  _ Eigenheiten ergaben 'sich zur Inflationszeit, wo die Geld-  entwertung manchem Schuldner nützte, andere dagegen, die  in fremden Währungen zu leisten hatten, zahlungsunfähig  machte. Wie weit hier die Restitutionspflicht reicht, mögen  die Moraltheologen beantworten. Die Restitution richtet sich  einmal, wie der behandelte Aufsatz zeigt, nach dem Vermögen  des Gläubiggrs. Ergänzefimöchte ich, daß der -Hypoihekat:—behält aber auch juristiéch die S Möglichkeit,
ınnerhal der Verjährungszeit später wıeder Ersatz Zu ordern

Bei Behandlung der Restitutionspflicht müssen WIr ohl
wıeder die rıda, die ohne Verschulden des ebitors, etwa
Uurc Mißernte; Hochwasser, unkontrollierbare Diehbstähle der
Angestellten verursacht WUurde, VON jener Lrennen, WO den De-
1LOTr ein SEeWISSES Verschulden ITE Daß für letzteres das
gerıchtliche Urteil! N1C immer maßgebend se1n kann, zeıgt der
Verfasser des ıer besprochenen Aufsatzes einem einleuch-
tenden eisplel. Wır müssen ferner unterscheiden, ob eiIN Privat-
INanNnNn, ein Einzelkaufmann oder eine Wiırtschaftsgesellschaft
fallıt wurde. Der Privatmann, der testen Gehalt bezieht
und eEIN ager halten muß, iıst stärksten den Unsicher-
heiten des Wiırtschaftsverkehres EeNLFUuC. un ann a  er
leichtesten eine Zahlungsunfähigkeit vermeıden. Andererseıuts

ıhm oft die Fählgkeıt, seinen Vermögensstand klar 7
erkennen. Im allgemeinen wırd INa  D dem Berufskaufmanne un
Geschäftsinhaber größere Verantwortlichkeit anlasten, weıl er

zufolge SEeINESs Berufes In Geldangelegenheiten Frfahrung un
OTS1C besiıtzen soll Die Organe einer Wiırtschaftsgesellischaft,

der OTrstan eıner Genossenschaft, sınd ZWAaT Juristisch
verantwortlich, doch ist: beı iıhnen prüfen, WIie weıt sS1E tat-
sächlich Irel In ihrem Handeln -sind, W1IeEe stark etwa Gedeih un
Verftfall des Unternehmens VO ıllen un  7Eıler der übrigenMitgheder a  ängen, WI1IeEe hoch ihre Bezüge

Die atsache, ob eıNne T1 verschuldet oder unverschuldet
FSE: äßt sıch lei1ıder auch A4aUus den Gerichtsakten N1IC immer
DQCHNAU feststellen Manche leichtfertiige T1 wırd uUurc die
Gunst verschiedener MmMsStLandgde qals unverschuldet behandelt
un umgekehrt Dußt mancher T1datiLar bloße Zahlungsunfähig-keit mıt gerichtlicher Strafe, obwohl ihn dieser keine Schuld
traf. Fahrlässige RE besteht darin, daß der chuldner
übermäßıigen Aufwand treıbt,  leichtsinnig Kredit benützt oder
gewährt, fahrlässıg iın Kenntnis seliner Zahlungsunfähigkeit eEU«C
S  chulden mMac oder Z Oder dem erıchte nN1C. rechtzeıitıgseine . Zahlungsunfähigkeit meldet Betrügerisch handelt da-
SC  Nn, WeTr zwecks Schädigung se1iner Gläubiger Vermögens-bestandteile verheimlıcht, nicht bestehende Chulden vorschützt

W (SS 486, 205 a. “OSsSterr Strafgesetz).
Kigenheiten ergaben sich ZU  —; Inflationszeit, die (Geld-

entwertung: manchem Schuldner nutzte, andere dagegen, die
IN Temden Währungen leisten hatten, zahlungsunfähigmachte. Wıe weit 1er die Kestitutionspflicht reicht, mögendıe Moraltheologen beantworten. Die KRestitution ichtet sich
eıiınmal, W1e der behandelte Aufsatz zeıgt, nach dem Vermögendes Gläubiggrs. Ergänzen möchte 16H: daß der H ypothekar-
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gläubıger kaum J6 Schaden erleı1ıde da ja meıstens durch
ypothe VOo gedeckt ist Juristische WI1e moralıische

Schwierigkeiten ergeben sıch dort eln Gläubiger dem
Schuldner Ware bloß unter Kigentumsvorbehalt (Z Kom-
M1SS10N) übergab EıSs 1ST. dann N1C eicht festzustellen,

weıt e1iIn olcher Gläubiger vollen Ersatz beanspruchen darf
Kın schwächeres est tutionsrech en1e ohl auch der
Gläubiger der dem SC uldner mınderwertige Ware anhängte
oder iıhm übergroße Warenmengen quischwatzte

Juristisch 1sStT. ferner dem chuldner untersagt ugen-
16 Zahlungsunfähigkeit Tkennt och
Gläubiger Zahlungen eisten Wiıe aber Cn  FE bewerten
IST WEeNN C1IN olcher Schuldner och rasch Teuftel
beiriedigt weıl weıiß da ß dıe übrıgen Gläubiger csut geste
sınd und den Verlust kaum merken werden, das
moraltheologisch geschulten Leser beurte:lene E A br e an 2a B a E (Graz. Dr LEL AaAr eister

VI (Einsegnung, Einäscherung und YTrauerparte.) starbh ı
olge Unfalles j Krankenhause X tern SCINELr Heımat
Da SCIHNEN Verwandten sowohl cdie <osten der Überführung der

* \ S | A Leiche ] die Heıiımat, WIie aqauch der Bbetrag für eiIN anständıges
Ta Z hoch beschlossen S1C, den Verstorbenen
verbrennen lassen. Da der Pfarrer VOonNn DE pflichtgemä

der kırc  ıchen Einsegnung der Leiche Schwierigkeiten
machte gaben S iC ıhm olgende schruthliche Erklärung „Es 1S%.
NUr CI9ENET Wunsch daß der Verstorbene A4UuS Krsparungs-
rücksichten eingeäschert werde Darautfhin nahm der Pfarrer
die Fxequien der Aufbahrungshalle VOLT erklarte aber vorher
den Umstehenden, um CR diesem Hall TOLZ des ILCh=
ıchen ernDnotLes der Leichenverhbrennuns handeln könne Die
Verwandten aheı andten olgende arie A4aUS O er M ist
infolge Unfalles gestorben Seine Leiche wırd ach
priıesterlicher Fınsegnung das Krematorium überführ! DIie
heHige Deegenmesse wıird gelesen Ihese arte kam auch

die an VON Leuten qauft dem an dıe VON den näheren
mständen keine Kenntnis hatten un sich esha auch nıcht
erklären konnten, WIe diese Finsegnung sıch mıiıt dem kırchlichen
Verbote der Leichenverhrennung vereinharen lasse.

Es rag SICH zunächst, o h der Piarrer richtig sehandelthat, da che Leiche einsegnete. Gewiß! enn 1UUL diejenıgen,
„YQUul mandaverint SLLUM COTrDUS crematıonı Lradı: SINd- ach
Can 1240, x : V ON kiırchlichen Begräbnis per aUuUSgE-schlossen. DIies trıtit aber he1 M der A SC1INeEeTr Fınäscherung
schuldlos ist, nıcht ZU

Bei Kıinsegnung derer, ohne ıhre Schuld eingeäschert
werdenm, hat der Deelsorger 1Ur sehen, daß 717el qals möglich

Y’neol -prakt. Qua  tulschrift 19929 51


